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Abteilung 6, Bautechnik  
- Stellungnahme intern -       
      
      
      
      
 

 
 
 
Grundschule Pullach: Sanierung des Bestandsgebäudes mit Umsetzung von Brand-
schutzauflagen und Optimierung der Lernbedingung; Modernisierung der Beleuch-
tungstechnik; Stellungnahme der Abteilung Umwelt   
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zuge der baulichen Maßnahmen, welche durch die Abteilung Bautechnik koordiniert wer-
den, ist zur Optimierung der Lernbedingungen ebenfalls eine Modernisierung der Beleuch-
tungstechnik in den Fluren und Klassenräumen der Grundschule geplant. Die Möglichkeiten 
und Voraussetzung einer Inanspruchnahme von Fördermitteln in diesem Zusammenhang wur-
den durch den Klimaschutzmanager geprüft und werden im Folgenden dargelegt. 
 
Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kom-
munalrichtlinie) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 
vertreten durch den Projektträger Jülich (PTJ), stellt die Umrüstung von Innen- und Hallenbe-
leuchtung auf hocheffiziente Beleuchtungstechnik (siehe Anlage – Förderschwerpunkt 2.9) in 
kommunalen Gebäuden einen für das oben genannte Vorhaben relevanten, investiven För-
derschwerpunkt im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative dar. 
 
Gefördert wird der Einbau hocheffizienter Beleuchtung (Leuchte, Leuchtmittel, Reflektor/Optik 
und Abdeckung) in Verbindung mit einer nutzungsgerechten Steuer- und Regelungstechnik 
bei der Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtungsanlagen, sofern folgende Fördervoraus-
setzungen erfüllt sind: 
 

- Durch die installierte Technik können Treibhausgaseinsparungen von mindestens 50% 
nachgewiesen werden; 

- der Lichtstromerhalt der eingesetzten Leuchten erreicht mindestens ≥ 80 % (L80) bei 
50 000 Betriebsstunden; 

- Die Bemessungslichtausbeute des eingebauten Beleuchtungssystems beträgt ≥ 100 
lm/W; 

- Die Regelung des Beleuchtungssystems entspricht mindestens der Referenzausfüh-
rung nach EnEV Anlage 2 Tabelle 1 für die entsprechende Nutzungszone (siehe hierfür 
DIN V 18599-10 [2018-09]); 

- Die Farbwiedergabe der Beleuchtungssysteme beträgt mindestens 80 Ra; 
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- Die Beleuchtungsanlage weist eine angemessene wirtschaftliche Amortisationszeit 
auf; 

- Die Durchführung einer Lichtplanung erfolgt nach DIN EN 12464-1:2011-08;  
 
Allgemeine Eckdaten des Förderschwerpunkts:  
 

- Die Mindestzuwendungssumme beträgt 5.000 €; 
- Im Falle der Grundschule gilt eine Förderquote von max. 30% (reguläre Förderquote 

für Kommunen 25 % + 5% für Maßnahmen in Schulen);  
- Zuwendungsfähig sind grundsätzlich sämtliche Ausgaben für die Anschaffung der 

Leuchten (einschließlich der Steuer- und Regelungstechnik) sowie des erforderlichen 
Installationsmaterials; 

- Ebenfalls zuwendungsfähig sind Ausgaben für die Demontage und fachgerechte Ent-
sorgung der zu ersetzenden Anlagenkomponenten sowie die Montage der Neuanlage 
durch qualifiziertes Fachpersonal; 

- Ausgaben für projektbegleitende Ingenieurdienstleistungen der Leistungsphase 8 ( 
gemäß HOAI) werden in Höhe von maximal 5 % der zuwendungsfähigen Investitions- 
und Installationsausgaben gefördert; 

- Die Ausgaben für die erforderliche Lichtplanung sind nicht zuwendungsfähig. 
- Eine Antragstellung beim PTJ ist grundsätzlich ganzjährig möglich. Der Abruf der För-

dermittel hat binnen eines Jahres zu erfolgen; 
- Bearbeitungszeit des Förderantrags beträgt in der Regel 3-5 Monate  
- Erst nach Bewilligung des Förderantrags kann mit dem Vergabeverfahren begonnen 

werden; 
 
Die Abteilung Umwelt befürwortet eine Modernisierung der Beleuchtungstechnik, da diese ne-
ben einer Verbesserung der Arbeitssituation von Lernenden und Lehrenden auch eine effizi-
entere Nutzung von Ressourcen zur Folge hätte. Durch energieeffiziente Beleuchtungsanla-
gen können Energieverbrauch sowie assoziierte  Stromkosten und CO2 - Emissionen signifi-
kant gesenkt werden. Hinsichtlich der voraussichtlichen weiteren Nutzung des Gebäudes für 
den Grundschulbetrieb von ca. 10 Jahren, kann von einer angemessenen wirtschaftlichen 
Amortisationszeit ausgegangen werden. Um die Fördervoraussetzungen der Kommunalricht-
linie zu erfüllen und die  oben aufgeführten, erforderlichen Einsparungspotenziale verschiede-
ner Ausführungsvarianten quantifizieren zu können, ist im weiteren Vorgehen ein qualifizierter 
Fachplaner zu bestellen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ismael Leitmannstetter 
Abteilung Umwelt  
 
 
 
 






